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beiden Kämpfer (Virilitas, Manneskraft) verſinnbilden das heilige
Sacrament der Firmung, uns Kraft nd Stärke Jum Lebens⸗
kampfe zutheil wird Der Pelikan, eine Jungen mit ſeinem Blute
nährend, ſowie die Fiſche Am Waſſer ſind ern bekanntes Sinnbild
des heiligen Altars⸗Sacramentes Der reumüthig zurückkehrende, In
den Armen des Vaters iegende Sohn Ilius rediens) bezeichnet
das Bußſacrament. Der Grabſtein itzende Lrei (Senectus, das
Alter) die Oelung Der Irte mit der bte umitte der Schafe
das Sacrament der Prieſterweihe, nd das Brautpaar (Juventus.
die Jugend) bietet Eln Sinnbild der Ehe Nur In dieſer Form als
entfernte Andeutungen der heiligſten inge war eS möglich, die ſieben
eiligen Sacramente auf einem Teppich zUum Ausdrucke IU bringen,

Ohne daſs ſich das chriſtliche Gefühl räuben darf, auf dieſe Bilder
3u reten Der zweite Hauptgedanke unſeres eppiche QAute alſo
Das Herz eſu iſt der ET Gnaden; vOo der
Kindheit bis 5 unſerem 1 70 rinken wir die eils⸗
waſſer dieſes nadenbornes Noch ein ritter Gedanke findet
ſeinen Ausdruck In den vier Medaillons, den vier Ecken der
Quadratur de Teppichfondes, we die vier Paradieſesflüſſe: Egon,
Euphrat, Tigris und Iſon darſtellen. Dieſe Darſtellungsweiſe der
Flüſſe als Männer mit Gefäßen, QAus denen oben und unten Waſſer
hervorſtrömt, iſt Im Mittelalter eine ſehr äufig vorkommende.
Ußerdem ſind noch oben und Unten an unſerem Teppich 16 ſechsHimmelszeichen, die ſogenannten „Signa duodeceim mensiums“
geſchmackvoller Verzierung angebracht. Paradieſesflüſſe und Himmels⸗
zeichen bedeuten, daſs uns durch Gottes ewige Liebe, die Im
Herzen eſu thren ergreifenden Ausdruck findet, das ver
lorene Paradies, der ewige Himmel zutheil werden ſoll

Freude und Befriedigung muſs die Zeichnung be⸗
trachten, wenn man bedenkt, wie ſchwierig das zu behandelnde ema
auf einem Teppich durchführbar war nd wie herrlich dies der
Meiſterhand Kleins gelungen iſt

Bemerkungen zur Katechismus⸗Beviſions⸗Frage
In Oeſterreich.

Von einem Katecheten aus Tirol

Man hat ſich C entſchloſſen, den ſogenannten
Caniſiſchen Katechismus, wie bisher Im Schulbücherverlage
In Wien ausgegeben wurde, einer gründlichen Reviſion, beziehungs⸗
weiſe Neubearbeitung, unterziehen. Die betreffenden Biſchöfe zögerten
ange, bis ſie ſich zu dieſem Schritte herbeiließen. Indeſſen die Mängel
de genannten Katechismus chienen ihnen die Vortheile der Stabilität
esſelben überwiegen, nachdem In den iöceſen Deutſchlands ſchon
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ſeit geraumer Zeit und In den Diöceſen Böhmens ſeit neueſter Zeitder alte Katechismus einem weichen muſste.

ES kann viellei noch eine geraume Zeit vergehen, bis die,
enn wir nicht irren, ſchon ſeit mehr als vier Jahren In Angriff
genommene und nunmehr In ihren Entwürfen vorliegende Neu⸗
bearbeitung endgiltig feſtgeſtellt und endlich die Drucklegung bewerk—
ſtelligt ſein wird, ſo daſs dann die Einführung de

U

ſelben In den
Volksſchulen erfolgen kann; denn ern Werk von ſo Oher praktiſcher
Bedeutung, wie eS die Neubearbeitung eines Katechismus iſt, erheiſcht
viel Zeit und Mühe, allſeitige Umſicht und Ueberlegung. muſs
da jede rage und Antwort gleichſam auf die Wage gelegt und bei
ichtung, beziehungsweiſe Ergänzung des Stoffes mit größter orgfa

werden, daſs ni zu viel und nichts zu wenig auf⸗
mmen, alles kurz und lar bündig und El verſtändli dar⸗
geſtellt werde Bei Neubearbeitung eines Katechismus muſs nicht bloß
geſehen werden auf dogmatiſche Richtigkeit Im Ausdrucke, ſondern
auch auf richtige Begrenzung und Vertheilung des Stoffes und ins⸗
beſondere auf paſſende katechetiſche Durchführung Auf dieſe
letztere OImm ſehr viel o daſs ein ſolches Geſchäft nichtſo ſehr bloß theoretiſch gebildeten Theologen, als vielmehr zugleichIn langjähriger Praxis ſtehenden Katecheten gelingen kann, we
etztere allein die Faſſungsgabe der Kinder, die Art und Weiſe, ſich
ihnen verſtändlich zu machen, einfach und doch klar und elativ voll⸗
ſtändig den verſchiedenen Altersſtufen und Faſſungsgraden der Kinder

genügen, hinlänglich ennen.
Es dürfte nicht überflüſſig ſein, daſs bei endgiltiger Feilungder einzelnen Fragen und Antworten In Betreff Einfachheit und

Leichtverſtändlichkeit des Satzgefüges und der Ausdrucksweiſe auch
Katecheten, E ſeit einer Reihe von Jahren In einfachen Land
gemeinden wirken, urathe 9ezogen werden. Abſtracte Ausdrucksweiſen
ſollten mögli durch Concrete erſetzt Ausdrücke, wie: Rechtfertigung,indſcha Gottes dal durch entſprechende Eigenſchafts-— und Zeit⸗
wörter gegeben werden.

Die Fragen und Antworten en kurz und bündig, frei von
unnöthigen Einſchachtelungen und ſinnverwirrenden wiſchenſätzen ſein.
Antworten, E. In Punkte abgetheilt werden müſſen ſollten In derRegel nUUL zwei oder höchſtens drei Punkte enthalten. Wären zurErſchöpfung einer Antwort mehrere Punkte nöthig, ſo önnte 10 die
betreffende rage und Antwort In zwei Fragen und Antworten erlegt
werden. Die Beweisſtellen, inwieweit olche überhaupt oder mit V  Ichauf unſere Zeitirrthümer für nöthig erachtet werden, ſollen Aus der
heiligen Schri mit großer Umſicht möglichſt gut gewählt ſein, ſo
daſs deren Beweiskraft von ſe ſich ergibt, gleichſam in die Augenſpringt, ohne einer längeren Erörterung zu edürfen. Paſſende Nutz⸗
anwendungen fürs Leben mögen einem Katechismus auch nicht
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fehlen jedoch ſollen dieſelben nur mit entſprechender ökonomiſcher
Sparſamkeit ganz paſſenden Orten angebracht und nuLr mit
wenigen, aber kräftigen orten ausgedrückt ſein

Was die Anlage und Veröffentlichung des Katechismus mit
Rückſicht auf die verſchiedenen Altersſtufen und Bildungsgrade der
Kinder anbelangt, ſo möchten wir wiederum, wie eS bisher der Fall
war, einer reifachen Ausgabe desſelben das Wort reden. Bisher war
ein kleiner, mittlerer und großer Katechismus Im Gebrauche. Der
kleine Katechismus gieng eine eigenen Wege, und eS war bei dem—
ſelben nicht ſo ſehr der Gang, als telmehr die aſſung und Dar—
ſtellung weniger entſprechend; weshalb auch dieſer Katechismus
vielerorts außer Gebrauch geſetzt wurde, indem den Kindern, ſobald
ſie eſen konnten, entweder ogleich der mi  Ere Katechismus In die
Hand gegeben oder anſtatt des leinen Katechismus irgend enn anderes
Religions⸗Handbüchlein, mehreren Schulen Tirols das
Büchlein von Mösmer, Madreiter W., 16 nach dem Guthalten
der betreffenden Katecheten eingeführt oder doch zur Grundlage für
den mündlichen Unterricht für den Vortrag uIn der ule
gemd wurde. Der mittlere Katechismus oder Auszug des großen
Katechismus ntſprach ſeinem Umfange nach Nn Anforderungen,
welche man billigerweiſe das Gedächtnis der größeren Kinder
gewöhnlichen Landſchulen während des Winterſemeſters als au
ſächlicher ernzeit ſtellen konnte Der große Katechismus entſprach
mehr den Anforderungen, welche man die oberſten Jahrgänge
der Schulen mit jährlicher zeh N atlich Crn- und Unterrichts⸗
zeit ſtellen konnte

Hinſichtlich * mfanges des neu zu hearbeitenden Katechismus
mo * rathſam ſein, den Umfang des bisherigen Katechismus iun
ſeinen drei Abſtufungen oder Usgaben nicht 3u überſchreiten. Der
Memorierſtoff darf nicht ſo anwachſen, daſs den Kindern das Aus
wendiglernen örmlich zur age und der ate  E zum Harangueur
der Kinder werde, ſondern ſoll vielmehr thunlichſt egrenzt ſein und
nur das el Bewältigende In ſich ſchließen tes iſt umſomehr

betonen, als das gegenwärtige Unterrichtsſyftem hnehin chon
In Betreff der ſogenannten weltlichen Gegenſtände den Kindern vieles
oder doch vielerlei aufladet. Der Katechismus hat die lineamenta
des religiöſen Unterrichte In vollſtändiger Weiſe zu enthalten, aber
nicht die nähere Ausführung, dieſe iſt Sache des Katecheten. Ve mehr
Im eigentlichen Lern⸗ oder Gedächtnisſtoff Maß gehalten wird, E
tiefer kann dieſer dem Gedächtniſſe eingeprägt, E icherer zum
unverlierbaren Eigenthume der Lernenden für die Dauer des
Lebens werden, E mehr nde auch das gedächtnisſchwache Kind
Berückſichtigung, E leichter thut ſich auch der Katechet den ver

ſchieden egabten Kindern gegenüber. Es läſst ſich Im bisherigen
Katechismus manches bündiger wiedergeben, beziehungsweiſe kürzen,
Um zur Ufnahme anderer bisher mangelnder, wichtiger Punkte Raum
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gewinnen, o daſs das Buch In ſeiner Neugeſtaltung wohl dem
Inhalte nach, aber nicht dem Um ange nach 0  5 eS läſst ſichmanche abändern, ſo, daſ

8 ſowohl dem Verſtändniſſe als auch dem
Gedächtniſſe der Kinder Erleichterung Eν wird durch präciſereund kürzere Faſſung des Textes verſchiedenen Stellen.

Eheſchließung der Ausländer In Oeſterreich.
Von ranz Prandl, regul. orherr St. Florian.

Zweiter Artikel.)
Ur Ehe  ießungen deutſcher Unterthanen iſt da „deutſcheReichsgeſetz“ vom Februar 1875 von Wichtigkeit.

Nach dieſem iſt zUL giltigen Eheſchließung erforderlich die Einwilligung und
die Ehemündigkeit der Nupturienten. Die Emündigkeit des männlichen GeſchlechtesT mit dem vollendeten Lebensjahre, die des weiblichen Geſchlechtes mit dem
vollendeten 16 Lebensjahre ein Dispenſation iſt äſſig Eheliche Kinder bedürfen
V  Ur Eheſchließung, ſolange der Sohn das 2 die Tochter das Lebensjahrnicht vollendet hat, der Einwilligung des Vaters; nach dem W.  ode des Vaters der
Einwilligung der Mutter und, enn ſie minderjährig ſind, auch des Vormundes.
ind beide Eltern verſtorben, ſo bedürfen Minderjährige der Einwilligung des
Vormundes. Dem Tode des Vaters oder der Mutter gleichbedeutend iſt Es, enn
ſie auernd 3ur Abgabe einer Erklärung nfähig ſind oder ihr Aufenthalt dauernd
unbekannt iſt 28 Uund 29) Für uneheliche Kinder gelten die Beſtimmungenfür vaterloſe heliche Kinder; hei angenommenen Kindern 11* die Stelle des
Vaters der Adoptivvater und 31) Die Ehe iſt verboten zwiſchen Ver⸗
wandten In auf und abſteigender Linie, wiſchen voll und halbbürtigen Ge
ſchwiſtern, zwiſchen Stiefeltern und Stiefkindern, Schwiegereltern und wieger⸗indern jeden Grades, zwiſchen Perſonen Iim Adoptivverhältniſſe, zwiſchen einem

E  ru Geſchiedenen und ſeinem Mitſchuldigen 33) Frauen dürfen
erſt nach AIblauf des zehnten Monats eit Beendigung der früheren Ehe eine
weitere Ehe ießen; doch iſt Dispenſation zuläſſig 35) une Ehe zwiſcheneinem Pflegebefohlenen und dem Vormund oder deſſen Kindern während der
Vormundſchaftsdauer iſt unerlaubt (8 37 Militärperſonen und Landesbeamte
bedürfen zur Ehe einer Erlaubnis ihrer vorgeſetzten Behörde. Auch eſtehen Vor⸗
ſchriften, welche vor der Eheſchließung eine Nachweiſung, Auseinanderſetzung oder
Sicherſtellung des Vermögens fordern.?)

Wa nun die Ausſtellung de nothwendigen Certificates an
belangt, o erklärte die deutſche Am Wiener Hofe mit Zuſchrift vom März 1889,9 „daſs Bayern, Badenſer Uun
Elſaß⸗Lothringer das bei Eingehung einer Ehe In Oeſterreich

Vergl. Heft III. 10 der Quartalſchrift 189 tehe ierüberausführlich Wiener iöceſanblatt 1875, 185; Archiv für Kirchenrecht 1875, 408;Weber, das V Deutſchland geltende ſtaatliche Eherecht. 5) Nach dieſer ote der
deutſchen Botſchaft mn Wien ſind die diesbezüglichen Angaben in den neueſtenAuflagen von Aichner, Binder⸗Scheicher und in dem „Geſchäftsbuch“ von Danner⸗
bauer zu ergänzen. Uebrigens bleibt e8 den betreffenden deutſchen eichs
angehörigen unbenommen, ſich behufs Beſchaffung der VN ede ſtehenden Be
ſcheinigung eventuell auch auf dem allerdings weiteren und unbequemeren Wegeihre zuſtändige Ortsbehörde zu wenden (Mittheilung der kaiſerlich deutſchenBotſchaft in Wien vom März

Linzer „Theol.  prakt Quartalſchrift“ 1892,


